


 Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss außer-

dem von mindestens 9 der am Wahltage Wahlberechtigten des 

zuständigen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich un-

terzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-

net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 

der Verbandsgemeinde Weida - Land nach der ersten Beschei-

nigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 

§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Wählergemeinschaft Für Schraplau, 
 Einzelbewerber Bieda, König, Mettin und Töpfer

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 

solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 

§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  

bei der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl an-

gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-

schaft festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-

zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 

Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-

folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 

Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 

Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 

während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der Stadt Schraplau die Wahl des 
Stadtrates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe ich 
für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Stadtrat  in der Stadt Schraplau 12 17

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 
eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 
zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-
bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-
werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 
Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 
zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 
Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        
Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-
reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 
den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 
LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 
Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 
der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-
berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 
Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

Aktuelles
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Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der Gemeinde Farnstädt die Wahl 
des Gemeinderates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-

wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe ich 

für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Gemeinderat in der Gemeinde Farnstädt 12 17

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 

von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 

von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 

von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 

eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 

zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 

Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-

bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-

werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 

Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 

zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 

Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        

Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-

reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 

den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 

LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 

der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-

treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 

Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-

berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 

Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-

schriftlich zu unterzeichnen. 

 Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss außer-

dem von mindestens 13 der am Wahltage Wahlberechtigten 

des zuständigen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-

net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 

der Verbandsgemeinde Weida - Land nach der ersten Beschei-

nigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 

§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Freie Wähler Farnstädt e.V., 
 Wählergemeinschaft Für Alberstedt, 
 AKTIV 2009,   Bündnis für Farnstädt 

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 

solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 

§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  

bei der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl an-

gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-

schaft festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-

zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 

Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-

folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 

Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 

Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 

während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter
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 Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss außer-

dem von mindestens 19 der am Wahltage Wahlberechtigten 

des zuständigen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-

net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 

der Verbandsgemeinde Weida - Land nach der ersten Beschei-

nigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 

§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Alternative 2004, 
 Einzelbewerber R. Rebs, Vogt, Blume, Hilgert, 
 Kuczkowiak und Mehlhorn

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 

solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 

§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  

bei der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl an-

gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-

schaft festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-

zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 

Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-

folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 

Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 

Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 

während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der Gemeinde Obhausen die Wahl 
des Gemeinderates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des  § 29 Abs. 2 der Kommu-

nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe 

ich für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Stadtrat  in der Gemeinde Obhausen 14 19

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 

von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 

von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 

von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 

eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 

zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 

Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-

bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-

werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 

Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 

zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 

Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        

Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-

reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 

den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 

LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 

der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-

treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 

Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-

berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 

Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-

schriftlich zu unterzeichnen. 
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Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der Gemeinde Nemdorf-Göhrendorf 
die Wahl des Gemeinderates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des        § 29 Abs. 2 der Kommu-

nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe 

ich für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Gemeindetrat  in der 

Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 10 15

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 

von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 

von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 

von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 

eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 

zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 

Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-

bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-

werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 

Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 

zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 

Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        

Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-

reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 

den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 

LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 

der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-

treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 

Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-

berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 

Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-

schriftlich zu unterzeichnen. 

 Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss außer-

dem von mindestens 7 der am Wahltage Wahlberechtigten des 

zuständigen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich un-

terzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-

net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 

der Verbandsgemeinde Weida - Land nach der ersten Beschei-

nigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 

§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Wählergemeinschaft Feuerwehr Nemsdorf-Göhrendorf, 

Chronikgemeinschaft Nemsdorf-Göhrendorf, 
 Einzelbewerber Passier, Müller und Schergun

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 

solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 

§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  bei 

der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt 

haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 

festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-

zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 

Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-

folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 

Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 

Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 

während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter
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 Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss außer-

dem von mindestens 8 der am Wahltage Wahlberechtigten des 

zuständigen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich un-

terzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-

net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 

der Verbandsgemeinde Weida - Land nach der ersten Beschei-

nigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 

§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Wählergemeinschaft Unser Dorf – Unsere Zukunft, 
 Freie Wählerliste GNK, 
 Einzelbewerberin Strauß

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 

solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 

§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  

bei der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl an-

gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-

schaft festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-

zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 

Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-

folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 

Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 

Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 

während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der Gemeinde Barnstädt die Wahl 
des Gemeinderates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des  § 29 Abs. 2 der Kommu-

nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe 

ich für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Gemeinderat  in der Gemeinde Barnstädt 10 15

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 

von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 

von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 

von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 

eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 

zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 

Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-

bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-

werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 

Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 

zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 

Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        

Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-

reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 

den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 

LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 

der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-

treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 

Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-

berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 

Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-

schriftlich zu unterzeichnen. 
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Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der Gemeinde Steigra die Wahl des 
Gemeinderates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des  § 29 Abs. 2 der Kommu-

nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe 

ich für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Gemeinderat  in der Gemeinde Steigra 12 17

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 

von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 

von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 

von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 

eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 

zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 

Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-

bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-

werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 

Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 

zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 

Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        

Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-

reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 

den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 

LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 

der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-

treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 

Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-

berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 

Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-

schriftlich zu unterzeichnen. 

 Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss außer-

dem von mindestens 10 der am Wahltage Wahlberechtigten 

des zuständigen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 KWG LSA).

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-

net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 

der Verbandsgemeinde Weida - Land nach der ersten Beschei-

nigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-

schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 

§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-

zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Freie Wählergemeinschaft Steigra, 
 Wählergemeinschaft Für unsere Gemeinde, 
 Wählergemeinschaft In Bewegung, 
 Einzelbewerber Hebestreit

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 

solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 

§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  

bei der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl an-

gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-

schaft festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-

zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 

Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 

sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-

folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 

Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 

Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 

während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter
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 Jeder Wahlvorschlag für die Verbandsgemeinderatswahl muss 
mindestens von der nachfolgend genannten Anzahl der am 
Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen Wahlbereichs 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 
KWG LSA).

 Wahlbereich 1: 22 Unterschriften
 Wahlbereich 2: 19 Unterschriften
 Wahlbereich 3: 25 Unterschriften

 Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeich-
net, so sind ihre Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei 
der Verbandsgemeinde Weida - Land  nach der ersten Be-
scheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig.

 Von der Pflicht der Beibringung der Unterstützungsunter-
schriften sind diejenigen Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelwahlbewerber/innen befreit, die die Voraussetzungen nach 
§ 21 Abs. 10 KWG LSA erfüllen.

 Nachfolgend aufgeführte Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelwahlbewerber/innen erfüllen diese Voraussetzungen: 

 SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, 
 DIE LINKE,
 Freie Wählergemeinschaft Steigra, 
 Unabhängige Listenvereinigung Barnstädt, 
 Liste Nemsdorf-Göhrendorf, 
 Miteinander Alberstedt und Farnstädt, Alternative 2004, 
 Wählergemeinschaft Für Schraplau, 
 Einzelbewerber R. Rebs 

VI. Wahlanzeige

 Parteien, die nicht unter Punkt V. aufgeführt sind, können als 
solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie gemäß 
§ 22 Abs. 1 KWG LSA bis zum 4. März 2024, 18.00 Uhr,  
bei der Landeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl an-
gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-
schaft festgestellt hat. 

VII. Wählbarkeit von Deutschen und Unionsbürgern

 Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union sind nach den für Deutsche geltenden Vorausset-
zungen wahlberechtigt und wählbar.

 Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deutschen oder den 
Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie in-
folge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

VIII. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen 
Formblätter sind bei mir, Verbandsgemeinde Weida – Land, 
Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf - Göhrendorf Zimmer 1.04 
während der Dienstzeit kostenfrei erhältlich.

Nemsdorf - Göhrendorf, den 05.02.2024

 Dubb
 Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
Am 9. Juni 2024 findet in der  Verbandsgemeinde Weida-Land 
die Wahl des Verbandsgemeinderates statt.

Aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des  § 29 Abs. 2 der Kommu-
nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe 
ich für die Wahl zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter

  Mitglieder des Höchstzahl der

  Gemeinderats Bewerber/innen

   je Wahlvorschlag

Verbandsgemeinderat in der 
Verbandsgemeinde Weida-Land 20 10

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

 Im Wahlgebiet sind 3 Wahlbereiche mit folgender Abgren-
zung gebildet worden:

 Wahlbereich 1: Gemeinde Farnstädt, Stadt Schraplau
 Wahlbereich 2: Gemeinde Obhausen
 Wahlbereich 3: Gemeinden Barnstädt, 
  Nemsdorf-Göhrendorf und Steigra

III. Einreichung der Wahlvorschläge 

 Wahlvorschläge für die Wahl zu den Vertretungen können 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen/Einzelbewerbern) 
eingereicht werden. Sie müssen von den für das Wahlgebiet 
zuständigen Parteiorganen, den Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppen oder den Einzelbewerberinnen/Einzelbewer-
bern unterzeichnet sein. 

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbe-
werbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser 
Bewerberin/dieses Bewerbers enthalten.

 Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens bis 
zum  2. April 2024, 18.00 Uhr, bei mir, Verbandsgemeinde 
Weida – Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf        
Zimmer 1.04 einzureichen.

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Erklärungen 
über die Verbindung von Wahlvorschlägen

 Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster einge-
reicht werden. Inhalt und Form der Wahlvorschläge müssen 
den Vorschriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO 
LSA entsprechen.

V. Unterschriften für Wahlvorschläge

 Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei 
Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes 
der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist von zwei Vertretungs-
berechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag eines 
Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 
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Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Farnstädt/Alberstedt
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Farnstädt/ Alberstedt,

wie Sie alle wissen, haben wir in der Gemarkung Farnstädt mehre-
re Windkraftanlagen stehen. Im Rahmen des stetigen Wandels hin 
zu erneuerbaren Energien ist es geplant, die alten Anlagen gegen 
neue auszutauschen und eventuell weitere Anlagen zu errichten.

Dazu möchten der Gemeinderat und ich als Ihr Bürgermeister Sie 
umfassend informieren, um von Beginn an transparent und offen 
gemeinsam mit Ihnen das Thema zu erörtern.

Wie Ihnen auch bekannt ist, existiert seit vielen Jahren in Farn-
städt ein Landwirtschaftsbetrieb, welcher mittels Biogasanlage 
neben Strom auch Wärme produziert.

Angetrieben durch die aktuelle „Wärmediskussion“ und Schlag-
wörter wie Wärmekonzept ist die Idee entstanden, in Teilen unse-
rer Gemeinde ein Wärmenetz zu installieren, um auch hier mög-
lichst dauerhaft und günstig Nahwärme anzubieten. 

Dazu möchten wir Sie zu beiden Themen Windkraft und Nahwär-
me sehr gern zu einer Informationsveranstaltung ins Kulturhaus 
Farnstädt großer Saal einladen.

Termin:  15.03.24  |  Uhrzeit: 19:00 Uhr 

Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit sich unverbindlich zu infor-
mieren. In vielen Orten Deutschlands profitieren die Bürger schon 
von derartigen Möglichkeiten. Wir entscheiden hier letztendlich 
gemeinsam mit Ihnen darüber, was in unserer Gemeinde gemacht 
wird oder auch nicht. 

Herzlichst ihr Gemeinderat 
und 
ihr Bürgermeister 

 Frank Mylich

Der Stadt- und Landbote erscheint monatlich in einer 
Auflage von 4.000 Exemplaren. 

Für Druckfehler und Textinhalte übernimmt die Redaktion 
keine Haftung.

Herausgeber: Verbandsgemeinde Weida-Land

Redaktion: Verbandsgemeinde Weida-Land
Hauptstraße 43 • 06268 Nemsdorf-Göhrendorf

 034771/900 54 • Fax 034771/900 50
E-Mail: redaktion@vg-weida-land.de

Satz, Repro&Druck & Annoncen Telefon: 
Druckerei&Verlag Walther

 034774/2 72 54 • Fax 034774/2 78 33
E-Mail: info@druckerei-walther.deI
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Achtung!

Bis auf weiteres können Sie Ihre Angelegen-
heiten persönlich nur nach vorheriger Termi-
nabsprache in der Verwaltung erledigen.

Die Telefonnummern aller Mitarbeiter finden Sie auf 
der Mitarbeiter-Liste unserer Internetseite: 
www.weida-land.de oder auf dem entsprechenden 
Schriftverkehr.

Verbandsgemeinde Weida-Land - 
Öffnungszeiten 
Verwaltungsgebäude Nemsdorf-Göhrendorf 

Montag 9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Postanschrift: Verbandsgemeinde Weida-Land
 Hauptstraße 43
 06268 Nemsdorf-Göhrendorf

Zentrale  Tel.:  034771 / 9000
(Nemsdorf) Fax: 034771 / 90050
 Mail: service@vg-weida-land.de
 Internet: www.weida-land.de

Trinkwasser- und Abwasserbetrieb 
„Weida-Land“ AöR
(Anstalt öffentlichen Rechts)

Zuständigkeiten:
Abwasser der Gemeinden:
Obhausen, Nemsdorf-Göhrendorf, Barnstädt, OT Albersroda, 
OT Schnellroda, OT Alberstedt, Stadt Schraplau

Trinkwasser der Gemeinden
OT Alberstedt, OT Esperstedt, OT Kuckenburg, Stadt 
Schraplau

Anschrift: Schulstraße 1, 06279 Schraplau
Telefon: 034774 / 4 10 20
Fax: 034774 / 2 01 23
e-mail: info@ta-weida-land.de

Sprechzeiten:
montags, dienstags, donnerstags 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
mittwochs, freitags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und außerhalb der Sprechzeiten nach telefonischer 
Absprache

Bereitschaftsdienst TAWL Weida-Land AöR
Telefon-Nr.:  034774 - 70161
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Kontaktdaten der ehrenamtlichen 
Bürgermeister 
über zentrale E-Mail: service@vg-weida-land.de

Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf
Bürgermeister Herr Ronny Kluge
Mail: bm-nemsdorf@vg-weida-land.de 
Mobil: 0152 / 58 30 93 11      

Festnetz Bürgermeisterbüro, Hauptstraße 48 
034771 / 40 95 91 

Bürgermeistersprechstunden dienstags von 17 bis 18:30 Uhr

Gemeinde Obhausen
Bürgermeister Herr Sven Hoffmann
Mail: bm-obhausen@vg-weida-land.de
Mobil: 0172 / 53 72 520

Bürgermeisterbüro, Kulturhaus Obhausen, Hallesche Str. 24 

Bürgermeistersprechstunden mittwochs von 17 bis 18 Uhr

Gemeinde Barnstädt
Bürgermeister Herr Gerald Reichmann
Mail: bm-barnstaedt@vg-weida-land.de 
Mobil: 0174 / 1 74 63 45

Bürgermeisterbüro, Grundschule Barnstädt, Steigraer Str. 5 

Bürgermeistersprechstunden montags von 18 bis 19 Uhr

Stadt Schraplau
Bürgermeister Herr Olaf Maury
Mail: olaf.maury@freenet.de
Tel. 0170 / 18 40 494

Bürgermeisterbüro, Rathaus Schraplau, Marktstraße 25

Sprechzeiten nach Bedarf und vorheriger Terminabsprache

Gemeinde Steigra
Bürgermeister Herr Michael Stockhaus
Mail: bm-steigra@vg-weida-land.de
Tel. 034461 / 164922

Bürgermeisterbüro, Gaststätte „Ritter Skt. Georg“ 
Straße an der F 180 Nr. 1 
Bürgermeistersprechstunden dienstags von 19 bis 20 Uhr
Neu ab 2024 im 14-tägigem Rhythmus – 
13.02., 27.02., 12.03. usw. 

Gemeinde Farnstädt
Bürgermeister Herr Frank Mylich
Mail: bm-farnstaedt@vg-weida-land.de
Tel. 034776 / 22312

Sprechzeiten nach Bedarf und vorheriger Terminabsprache

RBB-Bürgersprechstunde
Bürgersprechstunden der Regionalbereichsbeamten des 
Polizeirevieres Saalekreis im Weida-Land finden bis auf 
weiteres nur nach telefonischer Terminabsprache statt.

PHM Frau Köhler: 034771 74 268 o. mobil  0160 2532450
PHM Herr Degenhardt: 034771 74 277 o. mobil 0160 2530495
E- Mail.: rbb-weida-land@polizei.sachsen-anhalt.de

Öffnungszeiten der Bibliothek Schraplau 
(SBZ, Esperstedter Weg 1)

immer mittwochs 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

14.02.24, 28.02.24

Ansprechpartner für Anfragen sowie Termine 
außerhalb der Öffnungszeiten:

Ines Witt / Handy 0177 7439039

Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land ist nur 
für öffentliche, amtliche Bekanntmachungen und erscheint 
nach Bedarf. Von Anfang Januar bis Redaktionsschluss  
sind die Amtsblätter Nr. 1 – 5 erschienen. 
Das Amtsblatt kann auf der Internetseite der Verbandsge-
meinde eingesehen werden.

www.weida-land.de

Information der Gemeinde Farnstädt
Für private Feierlichkeiten können die Räumlichkeiten auf 
der Spielburg und im Sportlerheim Alberstedt sowie im 
Kulturhaus Farnstädt gemietet werden.

Für Anmeldung, Verträge, Nutzungsgebühren und weitere  
Informationen ist Frau Hellmann unter Telefon-Nr.: 
034771 / 90053 zuständig.

Nutzungsgebühren werden nur per Überweisung bezahlt!

Die Gemeinde Steigra 
vermietet ab sofort eine 2-Raumwohnung mit ca. 72 m² 
Wohnfläche in der Straße „An der F 180 1a“. 
(Kaltmiete 468,- €, zzgl. 200,- € Betriebs- und Heizkos-
tenvorauszahlung).
Es fällt eine Kaution in Höhe von 2 Monatskaltmieten an. 

Bei Mietinteresse wenden Sie sich bitte auf dem Postweg 
oder per Mail (christina.hellmann@vg-weida-land.de) an 
das Bauamt der Verbandsgemeinde Weida-Land, Haupt-
straße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf.
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Einsendeschluss
für Beiträge für die nächste Ausgabe

unseres Stadt- und Land-Boten
unserer Verbandsgemeinde

ist am 19. Februar 2024
Erscheinungstag: 7. März

E-Mail: redaktion@vg-weida-land.de
Telefon: 034771 / 900 54 • Fax: 034771 / 900 50

Achtung Blutspende
Blutspende in Steigra  

Montag, 5. Februar 
von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Agrarunternehmen Steigra e. G.

Ankündigungen weitere Termine und Veranstaltungen
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BFC Termine für die 45. Saison
Prinzenpaar: Sarah I. & David I.

Motto: 
Die Funken sprühen, die Berta knallt,

der BFC wird 45 Jahre alt!
Sa., 10.02.2024, 18.11 Uhr 12. Weinfasching
So., 11.02.2024, 14.11 Uhr Seniorenfasching

Veranstaltungsort: M1 Eventhalle

Kartenvorverkauf: Enrico Jentsch (034771/25060)

Jahresversammlungen 
der Jagdgenossenschaften

Einladung der Jagdgenossenschaft
Obhausen
Die Jagdgenossenschaft Obhausen lädt hiermit alle Landeigentümer 
zur diesjährigen Vollversammlung ein.

Termin: Freitag, den 23. Februar 2024

Ort: Kulturhaus Obhausen, Beratungsraum

Zeit: 18.00 Uhr

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Verlesen der Tagesordnung

 2. Wahl des Versammlungsleiters

 3. Kassenbericht zum Geschäftsjahr 2023/24

 4. Prüfbericht der Kassenprüfer Geschäftsjahr 2023/24

 5. Entlastung Schatzmeister

 6. Entlastung des Jagdvorstandes

 7. Beschluss über die Verteilung des Reinertrages

 8. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages

 9. Beschluss über eine Pachtangelegenheit

 10. Sonstiges

 Böttcher
 Vorsteher

Einladung der Jagdgenossenschaft Alberstedt
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Alberstedt lädt alle Land-
eigentümer der Gemarkung Alberstedt zur Jagdgenossenschafts-
versammlung ein.

Termin: Donnerstag, 07.03.2024

Beginn: 17.30 Uhr

Ort: Kegelbahn Alberstedt
 Erdeborner Str. 1
 06279 Farnstädt OT Alberstedt

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung

 2. Verlesung des Protokolls vom Geschäftsjahr 2022/23

 3. Kassenbericht – Geschäftsjahr 2023/24

 4. Prüfbericht durch Kassenprüfer 2023/24

 5. Entlastung Schatzmeister

 6. Entlastung Vorstand

 7. Wahl Jagdvorstand

 8. Wahl von zwei Kassenprüfern

 9. Beschluss über Verteilung und / oder Verwendung 
  des Reinertrages 

 10. Sonstiges

 Walter Krause
 Vorstand

Einladung der Jagdgenossenschaft Farnstädt
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Farnstädt lädt alle Landei-
gentümer der Gemarkung Farnstädt zur Jagdgenossenschaftsver-
sammlung ein.

Termin:  Donnerstag, 07.03.2024

Beginn:  17.00 Uhr

Ort: Kegelbahn Alberstedt
 Erdeborner Str. 1
 06279 Farnstädt OT Alberstedt

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung

 2. Verlesung des Protokolls vom Geschäftsjahr 2022/23

 3. Kassenbericht – Geschäftsjahr 2023/24

 4. Prüfbericht durch Kassenprüfer 2023/24

 5. Entlastung Schatzmeister

 6. Entlastung Vorstand

 7. Wahl Jagdvorstand

 8. Wahl von zwei Kassenprüfern

 9. Beschluss über Verteilung und / oder Verwendung 
  des Reinertrages

 10. Sonstiges

 Jörg Hörning
 Vorstand
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Es wird wieder gereizt, gedrückt 
und gestochen beim 14. Glöckchenskat 
in Röblingen
Am Sonntag, den 03.03.2024 um 10.00 Uhr wird zum 14. Mal zum 
Skatturnier in den Bürgersaal Röblingen am See, Große Seestr. 20 
eingeladen. Es werden zwei Serien zu 48 bzw. 36 Spielen nach den 
Regeln des Deutschen Skatverbandes gespielt. Die Startgebühr be-
trägt 10 €/Teilnehmer und wird zu 100% als Preisgeld ausgeschüt-
tet. Zusätzlich wird 1 €/Teilnehmer als Kartengeld erhoben. 

Den Einsteigerskat ohne Start- und Preisgelder versuchen wir er-
neut. Jeder der Lust auf ein paar Runden Skatspiel hat, aber kein 
komplettes Turnier durchziehen möchte, ist herzlich willkommen.
Für das leibliche Wohl sorgt in bewährter Manier das Team vom 
Gartenlokal „Zum Glöckchen“, dass preiswerte Speisen und Ge-
tränke sowie weitere Serviceleistungen (z.B. An- und Abtrans-
port) anbietet.
Weitere Informationen bei Sven Tomm (Tel.: 015154891599) und 
beim Organisator Ulrich Soth (Tel.: 034774 20411)

 U. Soth
 Organisator

Jugendfischerprüfung, Friedfischfischerprüfung 
am 06. April 2024 in Merseburg
Anmeldungen werden ab sofort nach Terminvereinbarung ent-
gegengenommen:

1. Frau Waltraud Eichler, Dorfstraße 12E, 06217 Merseburg  
 OT Meuschau, Telefon: 015901384848

2. Herrn Werner Bryx,  M.-Brautzsch-Str. 84, 06249 Mücheln G.
 OT Neubiendorf, Telefon: 034632999622, 
 Mobil: 016099637313, E-Mail: wernerbryx@gmx.de

3. Herrn Thomas Jaritz, Am Hain 1, 06237 Leuna 
 OT Horburg-Maßlau, Telefon: 034204484349, 
 Mobil: 01776426558, E-Mail: jaritz@web.de

Die Jugend- & Friedfischfischerprüfung findet am 06. April 
2024 in 06217 Merseburg, Neumarkt 5, statt.

Beginn Jugendfischerprüfung: 08.00 Uhr bis ca. 10.00 Uhr/ je 
nach Teilnehmerzahl.

Beginn Friedfischfischerprüfung: 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr/ je 
nach Teilnehmerzahl.

Anmeldeschluss ist der 02.03.2024 bei oben aufgeführten Lektoren.
Bei Anmeldung sind die gesamten Prüfungsgebühren zu entrichten.

Freiwilliger Vorbereitungslehrgang: nach Vereinbarung mit den 
Lektoren.

Weitere Informationen bei Anmeldung! Änderungen vorbehalten!!

 D. Umpfenbach
 Vors. Prüfungsausschuss

Jugendfischerprüfung, Friedfischfischerprüfung
am 06. April 2024 in Merseburg
Anmeldungen werden ab sofort nach Terminvereinbarung ent-
gegengenommen:

Herr Dietrich Umpfenbach,  
Röblinger Str. 47, 06279 Farnstädt,  
Telefon: 03477690267 nach 20.00 Uhr,  
Mobil 015208151221, oder per Email: avfarnstaedtev@gmx.de

Die Jugend- & Friedfischfischerprüfung findet am 06.  April 2024 
in 06279 Farnstädt  am Anglertreff, Unterm Weinberg 1, statt.
Prüfungsunterlagen werden bei Anmeldung ausgereicht.

Beginn Jugendfischerprüfung: 09.00 Uhr bis ca. 10.00 Uhr/ je 
nach Teilnehmerzahl.

Beginn Friedfischfischerprüfung: 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr/ je 
nach Teilnehmerzahl.

Anmeldeschluss ist der 02.03.2024 bei oben aufgeführter Adresse.
Bei Anmeldung sind die gesamten Prüfungsgebühren zu entrichten.

Freiwilliger Vorbereitungslehrgang: 30.03.2024 von 09.00 bis 
ca. 11.30 Uhr im Anglertreff

Weitere Informationen bei Anmeldung! Änderungen vorbehalten!! 

 D. Umpfenbach
 Vors. Prüfungsausschuss
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Anmeldung Vorbereitungslehrgang zur
Fischerprüfung am 23.03.2024 im Saalekreis
Dietrich Umpfenbach, Röblinger Str. 47, 06279 Farnstädt 

Mobil: 015208151221                                                                       
E-Mail: avfarnstaedtev@gmx.de, 
Home: http://www.av-weitzschkerbach-farnstaedt.de/  

Lehrgangsbeginn: 02.04.2024 bis 16.04.2024  

Ort:   Anglertreff Gewerbegebiet Schielschke Farnstädt 

Anfang: 08:00 Uhr   Ende:  14:00 Uhr  

Anmeldeschluss für den Lehrgang: 29.02.2024 bei obiger Adresse. 
Auf unserer Homepage, http://www.av-weitzschkerbach-farnstaedt.de/   
kann die Fischerprüfung geübt werden. 

Änderungen vorbehalten!! 

 D. Umpfenbach 
 Lehrgangsleiter

Kirchliche Nachrichten

Alle Termine ohne Gewähr. Bitte beachten Sie unbedingt 
die aktuellen Aushänge und Pressemeldungen!!!

Evangelische Gottesdienste
Gottesdienst in Steigra 
Sonntag 11.02. 10:30 Uhr 
Sonntag 03.03. 09:00 Uhr Weltgebetstag

Gottesdienst in Barnstädt 
Sonntag 18.02. 10:30 Uhr 

Gottesdienst in Göhrendorf
Sonntag 25.02. 10:30 Uhr

Gottesdienst in Oberfarnstädt
Freitag 01.03. 17:00 Uhr Familienweltgebetstag

Gottesdienst in Obhausen
Sonntag 11.02. 10:30 Uhr
Sonntag 25.02. 14:00 Uhr Kinderweltgebetstag
Sonntag 01.03. 17:00 Uhr

Weitere Termine:
Mittwoch 28.02.  16:00 Uhr  Kinderweltgebetstag – 
    Kirchspielzentrum Querfurt

Weitere Informationen unter   

www.evkirchspielquerfurt.de

Katholische Pfarrgemeinde
Informationen unter   

www.bruno-von-querfurt.de

Zeugen Jehovas
Aktuelle Informationen und Veranstaltungen unter    

www.jw.org.de

Aus unseren KITA’s 

und Grundschulen berichtet

Eine Reise durch das Jahr 2023 
der Kita Feldmäuschen in Schnellroda
Das vergangene Jahr, in der Kita Feldmäuschen war geprägt von 
vielfältigen Aktivitäten und inspirierenden Erlebnisse für unsere 
kleinen Schützlinge. Ein Jahr voller Lachen und Abenteuer. 
Im Januar startete die sportliche Reise unserer Fitnessprofis und 
plötzlich waren Gemüsesticks cooler als Süßigkeiten.
Der Fasching im Februar brachte wilde Kostümkombinationen 
zutage und die Kinder tauchten in eine bunte Welt ein, wo Kreati-
vität und fröhliches Miteinander im Mittelpunkt standen.
Die Osterzeit mit ihrer Osterwerkstatt wurde besonders spannend 
und dies nicht nur für die Kinder sondern auch für unseren Bau-
ern Bollmann. Dieser konnte nicht ahnen das sein Kuhstall zum 
Osterresort wurde.
Durch die großartige Unterstützung von Sponsoren konnten die 
kleinen Gartenzwerge fleißig beim Bau von Hochbeeten und In-
sektenhotels helfen. Die kleinen Architekten hatten nicht nur Spaß 
sondern auch einen VIP Empfang für die fleißigen Insekten orga-
nisiert.
Im Mai wurden aus Feldmäuschen Waldfüchse gemacht und 
durch das Waldprojekt bekamen die Kinder tiefe Einblicke in die 
Waldgeheimnisse. Die Kinder waren am Ende Experten im The-
ma Waldgeheimnisse und der dort lebendenden Tiere.
Neben einem schönen Kinderfest verwandelte sich unsere KITA 
im Juli zu einem wilden Indianerstamm. Pfeil und Bogen wurden 
geschwungen und die Schatzsuche brachte Goldschätze ans Licht 
(natürlich aus Schokolade).
Der Ausflug ins Strohballenhaus und der Besuch bei der Feuer-
wehr machte aus unseren Kleinen Helden in spe. Helm aufsetzen, 
Wasserspritzen in die Hand schon waren die Helden geboren. Da-
für danken wir der Feuerwehr Albersroda von Herzen.
Der Oktober stand im Zeichen der Landwirtschaft. Kartoffeln 
wurden geerntet und der Besuch beim Obsthof Müller in Querfurt 
gab einen großen Einblick in den Obstbau.
Halloween im November brachte Gruselspaß und die Kita war be-
völkert von Geistern, Hexen und lebenden Kürbissen. Selbst die 
Spielzeuge erschreckten sich vor den kleinen Monstern.
Der Jahresabschluss 
im Monat Dezember 
war fast wie ein kre-
ativer Tornado. Die 
Bastelarbeiten, eine 
Waffelbäckerei, eine 
zauberhafte Rotkäpp-
chen Theaterauffüh-
rung, ein Musical 
von Tabaluga und 
der herzliche Besuch 
des Weihnachtsmanns sorgten für eine festliche Stimmung.
Das Jahr 2023 war voller bunter Erfahrungen, die die Kinder in 
ihrer Entwicklung unterstützten und ihre Neugierde weckte. Wir 
freuen uns auf ein ebenso aufregendes Jahr 2024.

Wir, das Team der Kita Schnellroda, wünschen allen ein gesundes 
neues Jahr 2024

Herzlichst 
 Annett Ludwig
 Leiterin Kita Schnellroda
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Sportliche Aktivitäten

SV Blau-Weiß Farnstädt
Spielansetzungen

1. Männermannschaft (Landesliga)

Sa., 24.02.24, 14:00 Uhr
 1. FC Zeitz – SV BW Farnstädt

02.03.24 14:00 Uhr
 SV BW Farnstädt – Turbine Halle

2. Männermannschaft (Kreisoberliga)

24.02.24 14:00 Uhr
 SV Höhnstedt – SV BW Farnstädt II

02.03.24 14:00 Uhr
 SV BW Farnstädt II – LSG 1967 Ostrau

Aus Kushanku Budoverein 
wurde NAMIKI Budokai e.V.
Der Budoverein in Schraplau hat sich am  
4. Januar dieses Jahres einen neuen Namen 
gegeben. Einstimmig wurde der Beschluss in 
der Mitgliederversammlung angenommen. Der 
Verein trägt nun den Namen eines renomierten, leider zu früh ver-
storbenen Karatemeisters.
Das neue Trainingsjahr 
begann am Freitag, dem 
5. Januar mit einer Kara-
te-Einheit und wurde am 
Samstag, dem 6. Januar 

mit je einer Einheit Ken-
jutsu und Aikido fortge-
setzt. Traditionell ist beim 
Auftakttraining immer 

etwas Kondition gefragt. 
Hier geht es eher um das 
Durchhalten als um techni-
sche Details oder Erklärun-
gen. Aber alle haben super 
durchgehalten, obwohl 
natürlich jeder wieder ein 
Jahr älter geworden ist. 

Als neuen Kurs wird es ab 
Anfang März dieses Jahres in 
Schraplau einen BJJ-Einstei-
ger-Kurs geben. 
Das BJJ (Brasilianisches Jiu 
Jitsu) ist im Moment eine aus-
gesprochene Trendsportart. 

Anmeldung einfach per E-Mail: 
budokaiml@hotmail.de 

oder über unsere Hompage: karate-mansfelderland.info/aktuell.

Von Höhepunkten 

und Erlebnissen berichtet

Seniorenweihnachtsfeier in Farnstädt – 
ein kleiner Nachtrag
Hallo zusammen,
heute sollen auch über unsere Seniorenweihnachtsfeier ein paar Wor-
te des Dankes im Landboten stehen. Es war tatsächlich wieder ein 
Nachmittag, der uns gut getan hat. Aber lassen Sie mich von vorn 
beginnen. Wir waren für 14.00 Uhr eingeladen. Bereits um 13.00 Uhr 
waren recht viele Leute im Saal zu sehen. Zuerst dachte ich, sie woll-
ten alle mit helfen, aber nein, es ging um das Besetzen der Plätze. Na 
ja, es ist besser, man hat den richtigen Platz, als man hätte. Nach und 
nach füllte sich der Saal. Nachdem nun alle Gäste ihre Plätze einge-
nommen hatten, ging es auch gleich mit der Begrüßung los. Unser 
Bürgermeister fasste sich kurz und sagte uns, was er auf dem Herzen 
hatte. Weihnachtlich gedeckte Tische, reichlich bestückte Kuchentel-
ler und heißer Kaffee warteten auf ihren Einsatz. Es dauerte nicht 
lange und der leckere Kuchen aus der Backstube Koch war verspeist. 
Es folgten je nach Geschmack, trockene und halbtrockene Weine in 
den Farben weiß und rot. Aber auch die Bierliebhaber kamen auf ihre 
Kosten. Wie das bei solchen Feiern ist, sollte es auch an der Unterhal-
tung nicht fehlen. Schon standen die Weihnachtswichtel aus unserer 
Grundschule bereit und trugen unter der Leitung von Frau Siegert 
sehr schöne Weihnachtsgedichte vor. Außerdem gab es Lieder in eng-
lischer Sprache. Alle klatschten – vielen Dank für die weihnachtliche 
Einstimmung. Nun wurde getrunken und erzählt. Weil man sich selbst 
auf dem Dorf nicht mehr so häufig sieht, freut man sich, endlich mal 
wieder mit dem Nachbarn, der nur drei oder vier Häuser weiter wohnt, 
die Neuigkeiten austauschen zu können. Davon wurde reichlich Ge-
brauch gemacht. Auch Alberstedter und Farnstädter traten in einen 
regen Gedankenaustausch. Der Rebensaft hatte sein Bestes gegeben 
und die Stimmung wurde immer lockerer. Jetzt wurde das Reden 
eingestellt und Aufmerksamkeit gefordert, denn es standen schon die 
nächsten Kinder zum Singen, Musizieren und Sprechen bereit. Auch 
sie haben uns mit ihren Beiträgen begeistert. Was haben wir beim 
Sketch gelacht. Die kleinen Wirbelwinde der Tanzgruppe erfreuten 
uns mit ihren Darbietungen. So war eine Zugabe unerlässlich. Danke 
liebe Mona, diese Überraschung lag in deinen Händen. Wissen Sie, 
wie toll es ist, solche Leute an seiner Seite zu haben? Zuverlässig, 
einsatzbereit, Privates wird oft hinten anstellend. Mit einem Hurra be-
dankten sich die Kinder beim Bürgermeister für sein Geschenk an sie. 
Da wird er wohl tief in die Tasche greifen müssen, um die Spesen zu 
bezahlen. Aber das macht er natürlich sehr gern. Auch hinter den Ku-
lissen lief alles wie am Schnürchen. Ich meine das Tische Eindecken, 
den Einkauf planen, den Abholservice organisieren und durchfüh-
ren, na Sie wissen schon, was alles noch dazu gehört. Ach ja und das 
Personal war auch wieder auf Zack. Umsichtig, freundlich und nett! 
Wenden wir uns noch einmal kurz dem Geschehen zu. Die Tanzbeine 
bewegten sich schneller, als im vorigen Jahr. Man tanzte zusammen, 
auseinander, die Arme flogen in die Luft, es wurde sich gerüttelt und 
geschüttelt. Es ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass der DJ wieder 
den Geschmack seines Publikums getroffen hatte. Ich traue mir zu 
behaupten, dass die Neulinge unter uns ganz sicher in diesem Jahr 
wieder dabei sein werden. So, nun bin ich am Ende meines Nachtrags 
angekommen. Mein letzter Satz heißt: Wir sehen uns wieder, wenn 
der Bürgermeister die Seniorinnen und Senioren aus Alberstedt und 
Farnstädt zur gemeinsamen Weihnachtsfeier einlädt.

Bis dahin verbleibt mit herzlichen Grüßen 

 S. Bernhardt
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Sonstiges

Kreisvolkshochschule Saalekreis 
Außenstelle Querfurt – 
Angebote für das Frühjahrssemester 2024

Auf der Internetseite www.kvhs-saalekreis.de finden Sie ebenfalls 
das Gesamtangebot und können sich jederzeit online anmelden.

am 10.02.2024, 10.00 Uhr
oder 09.03.2024, 10.00 Uhr Töpfern - Workshop

NEU!!! 
ab 14.02.2024, 18.00 Uhr Englisch für Anfänger 
 ohne Vorkenntnisse

ab 15.02.2024, 18.30 Uhr Englisch für Fortgeschrittene
 (kostenfreie Probestunde möglich)

ab 19.02.2024, 16.00 Uhr Entspannen mit Yoga 
 in Lodersleben

ab 19.02.2024, 18.00 Uhr Klangyoga 

ab 06.03.2024, 17.00 Uhr Einführung in Smartphone 
 mit Android

NEU!!! 
15.03.2024, 17.00 Uhr Wochenendkurs – 
 Spanisch für die Reise

am 19.03.2023, 17.00 Uhr Floristik – Blumenwerkstatt Ostern

am 19.03.2023, 18.00 Uhr Vortrag zur Patientenverfügung 
 und Vorsorgevollmacht

Verstärkung gesucht
Für das neue Semester suchen wir aktuell Kursleiter für folgende 
Fachbereiche: • Englisch und weitere Fremdsprachen
  • Yoga, Fitness u.a.

Sollten Sie an einer nebenberuflichen Tätigkeit als Kursleiter/in an der 
KVHS Saalekreis interessiert sein, freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich!

Information und Anmeldung: Tel. 034771 737971; 
E-Mail: kvhs@saalekreis.de und http://www.kvhs-saalekreis.de 

Kreisvolkshochschule Saalekreis

Die Seniorenakademie Barnstädt
lädt alle Interessenten 
zu folgendem Vortragsthema ein:
Mittwoch 21.02.2024, Beginn: 14:30 Uhr
Herr Hensel – „Armenien, Georgien, Aserbaidschan“

Lernen Sie, wie die Kulturen am Kaukasus sich entwickelt haben, 
wie die Menschen leben und woran sie glauben. Lernen Sie eine 
Bibliothek mit den ältesten Büchern der Menschheit kennen. Las-
sen Sie sich von tiefen Tälern, schneebedeckten Gipfeln und quir-
ligen Städten begeistern. Erkunden Sie im Vortrag die Hauptstädte 
Jerewan, Tiflis und Baku.
Erfahren sie vieles über 
sehr alte Klöster und Höh-
lenstädte, die traditionelle 
Küche und den Alltag ihrer 
so gastfreundlichen Men-
schen. Zwischen den Glet-
schern und Wasserfällen 

des Großen Kaukasus laufen wir zur legendären Dreifaltigkeits-
Kirche. Abgerundet wird die Reise durch einen Besuch in Aser-
baidschan, wo wir durch eine Halbwüste mit Schlammvulkanen 
fahren und uns an der Seidenstraße wie im Orient fühlen und in 
Baku den Kontrast von Altstadt und glitzernden Hochhäusern be-
wundern.

Für die Veranstaltung wird um eine vorherige Anmeldung 
unter Telefon Nr. 034771 / 25 593 bei Frau Reich gebeten.

Die Veranstaltung  findet im Seniorentreff Barnstädt (in der 
Grundschule Barnstädt, Steigraer Straße 5) statt.
Bei Fragen und Hinweisen wenden Sie sich an die Kreisvolks-
hochschule Saalekreis, Am Saalehang 1, 06217 Merseburg
Telefon: 0 34 61 / 25 90 88 0

Bewerbungsstart: 

Bis zu 21.400 Euro für 
Kinder- und Jugendbeteiligung 
in Kommunen
Magdeburg. Ab sofort können sich Kommunen, die Projekte zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umsetzen wollen, um 
eine Förderung von bis zu 21.400 Euro bewerben. Bis zum 28. Fe-
bruar 2024 haben Landkreise, kreisfreie Städte, Gemeinden sowie 
Einheits- und Verbandsgemeinden Zeit, Projektideen beim Lan-
deszentrum Jugend+Kommune einzureichen. Vorgesehen ist die 
Förderung von insgesamt fünf Pilotkommunen über einen Zeit-
raum von neun Monaten.
Sozialministerin Petra Grimm-Benne betont: „Kinder und Ju-
gendliche wollen selbst Veränderungen vor Ort anstoßen und ihre 
Zukunft mitbestimmen. Mit dieser Förderung werden wir Räume 
eröffnen, um die Beteiligung junger Menschen zu stärken. Für 
die gemeinsame Gestaltung unseres Gemeinwesens braucht es ju-
gendliche Ideen. Kinder und Jugendliche aktiv einzubeziehen ist 
der beste Weg, um Demokratie erlebbar zu machen.“
Mit der Änderung der Kommunalverfassung im Jahr 2018 sind 
Städte und Gemeinden aufgefordert, bei Vorhaben, die junge 
Menschen betreffen, sie in angemessener Weise zu beteiligen. 
Themen wie eine bestmögliche Nutzung des öffentlichen Nah-
verkehrs, Planung einer Skaterbahn oder eines neuen Spielplatzes 
sind Beispiele dafür. Das bei dem Verein KinderStärken angesie-
delte Landeszentrum Jugend+Kommune berät Kommunen und 
Träger bei der bestmöglichen Einbeziehung der jungen Menschen 
und bietet Qualifizierungsmodule für kommunale Beschäftigte an. 
Das Landeszentrum bietet neben Fortbildungen, Praxisbeispielen 
und Informationen interessierten Kommunen die Möglichkeit, Pi-
lotprojekte zur Kinder- und Jugendbeteiligung zu initiieren.

Für Fragen zu Projektideen und Antragsbedingungen steht das Lan-
deszentrum Jugend+Kommune zur Verfügung. Informationen finden 
Sie unter: https://www.jugend-kommune.de/pilotkommune2024/ 
und www.jugend-kommune.de/galerie/

Verantwortlich: Pressestelle MS
Turmschanzenstraße 25, 39114 Magdeburg

Tel.: (0391) 567 -4612, -4608 | Fax: (0391) 567-4622

Email: MS-Presse@ms.sachsen-anhalt.de
Internet: www.ms.sachsen-anhalt.de
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Einwurfzeiten für Glascontainer
Aus gegebenem Anlass verweisen wir auf die Gefahrenab-
wehrverordnung der Verbandsgemeinde Weida-Land.

§ 5 - Ruhestörender Lärm Abs. 5 lautet wie folgt:

Altglassammelbehälter dürfen werktags in der Zeit von 19:00 bis 
7:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht genutzt werden.

Wer die Altglassammelbehälter außerhalb der festgelegten Zeiten 
benutzt begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 14 Abs. 1 Ziff. 24 
der Gefahrenabwehrverordnung, welche mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden kann.

Was gehört NICHT in den Glassammelbehälter?

• Aquarienglas 
• Autoscheiben - Autolampen 
• Auflaufformen 
• Bleiglas 
• Blumenvasen 
• Ceran-Kochfelder 
• Deckel von Konservengläsern 
• Glaskochplatten 
• Glühbirnen 
• Hitzebeständiges Glas 
• Kaffeekannen 
• Keramikflaschen und -töpfe 
• Leuchtstoffröhren 
• Monitor- und Fensterglas 
•  Porzellangeschirr 
• Spiegel 
• Steingut 
• Teller, Tassen

Wir gratulieren

zum 70. Geburtstag
 08.02. Ingrid Mosch, Nemsdorf-Göhrendorf

 11.02. Hartmut Berghoff, Jüdendorf

 15.02. Christina Krause, Schaplau

 16.02. Heidemarie Kieling, Farnstädt

 21.02. Hans-Joachim John, Schraplau

 21.02. Doris Berghoff, Jüdendorf

 22.02. Eberhard Schönau, Obhausen

 06.03. Martina Conrad, Farnstädt

zum 75. Geburtstag
 13.01. Margot Zander, Farnstädt

 15.02. Hans-Jürgen Dunkel, Obhausen

 20.02. Werner Scheiner, Farnstädt

 24.02. Irmgard Jäckel, Farnstädt

 03.03. Gisela Mehlig, Barnstädt

zum 80. Geburtstag
 09.02. Hans-Joachim Rüger, Schraplau

 15.02. Wolfgang Werner, Schraplau

 25.02. Manfred Oswald, Schnellroda

zum 85. Geburtstag
 15.02. Armin Lischke, Nemsdorf-Göhrendorf

 19.02. Margita Burkhardt, Obhausen

 22.02. Regina Schmidt, Farnstädt

 23.02. Brigitte Bohndorf, Barnstädt

Herzliche Glückwünsche allen Jubilaren!
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Erd- und Feuerbestattungen, 
Erledigung aller Formalitäten 
und Überführung

Bestattungshaus Rzeznizak
ei

Betriebsübergabe

Schon lange pfeifen es die Spatzen von den Dächern: 
Ich gehe in Rente und werde nach 33 Jahren 

das Bestattungshaus aufgeben.
Es freut mich, mit Frau Ines Hanschke 

– Inhaberin von Silencio Bestattungen in Halle (Saale) – 
eine Nachfolgerin gefunden zu haben. 

Ich bedanke mich für die Treue zu unserem Bestattungshaus 
und wünsche Frau Hanschke einen guten Start 

in die neuen Aufgaben.

0171 - 5370654 
0345 - 68894524

Zum 1. Januar 2024 werde ich den Betrieb von 
Herrn Rzeznizak übernehmen. Ich bedanke mich für das 
Vertrauen, welches er mir entgegenbringt und versichere, 

dass ich ebenso Ansprechpartnerin für Sie sein werde 
wie es Familie Rzeznizak für Sie war.

Hier ist der Platz für Ihre 
Traueranzeige oder Danksagung!

„Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
aber nicht die gemeinsam verbrachte Zeit.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herta Butterling
* 07.10.1934    † 03.01.2024

 Deine Tochter Gabriele 
 und Schwiegersohn Hartmut
 Deine EnkeltochterJeannette 
 und Ehemann Mike
 Dein Enkelsohn Sebastian
 Partnerin Sindy und Theo
 Deine Urenkel Jennifer und Juliane
 Deine Ururenkelin Hannah
 sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
auf dem Friedhof in Oberfarnstädt am 16. Februar 2024,  
um 14.00 Uhr statt.

Farnstädt, im Januar 2024

Danksagung 
Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch 
Wort, Schrift, Geldzuwendungen, stillen Händedruck und 
persönliches Geleit in der Stunde des Abschieds von

Else Hoffmann
möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Verwandten, 
Freunden, Bekannten und Nachbarn recht herzlich bedanken. 
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus VOIGT, dem 
Trauerredner Eckhard Mehlhorn sowie Jürgen Neukirchner 
für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

 Im Namen aller Angehörigen:
 Kurt Hoffmann und Ehefrau Edda

Esperstedt, im Januar 2024

Du bist nicht mehr da wo du warst, 
aber du bist überall da, wo wir sind. 

Traurig aber auch mit vielen schönen Erinnerungen an unsere 
gemeinsam verbrachte Zeit, nehmen wir Abschied von

Klaus Hofmeister
* 16.04.1955    † 24.12.2023

 In stiller Trauer:
 Seine Familie

Für alle Zeichen der Anteilnahme bedanken wir uns recht 
herzlich.

Alberstedt, im Dezember 2023



Finanzierungsbüro Funk & Frank GbR

Büro Barnstädt:

Zwei Finanzmaklerinnen mit sehr langer Berufserfahrung bieten folgende Dienstleistungen:
Vermittlung von Baufinanzierungen, Umschuldungen, Forwarddarlehen, 
Photovoltaikdarlehen, gewerblichen Finanzierungen,
Privatdarlehen, Bausparprodukten, Konten u. a. 

Lassen Sie sich beraten.

Gründach- & Teichbau Philipp Siegert
Straße der Freundschaft 3a, 06279 Alberstedt

mobil: 0177 - 7163318

Wir bieten Ihnen fachgerechte Leistungen im Bereich der
Garten- & Landschaftspflege sowie -gestaltung.

In Bad Lauchstädt
Der Doktor für Lack und Beulen

Autolackiererei Sven Grahl
Wir sind

für Sie da! Ahornstraße 15
06246 Bad Lauchstädt
Tel. 034635/90 50 20
Funk 0172 / 7 91 02 94LACKIERUNGEN:

Kfz – Oldtimer
diverse Teile
Linierungsarbeiten
Airbrush
Sonderlackierung (Design)
Spot-Repair

günstige Kleinschadenlackierungen
(Ausbeularbeiten)

nfallabwicklung von
Karosserieinstandsetzung, TÜV, 
Sachverständigenstellung, Abrechnung,



Handels- und Transport GmbH

Ihr kompetenter Partner für:

Heizöl – Diesel 
Schotter – Splitt – Erde

regional  ·  schnell  ·  zuverlässig

06179 T riedrich-Henze-Straße 64
Mo  – Fr  8.00 – 16.00 Uhr

T Fax: 034601/2 00 75

Brennstoffe - Heizöl
Öfen - Transporte

Otto & Partner GmbH

Ofenbaumeister Carsten Otto      

Ofen- ,    Fliesen- ,    Kaminbau

 Fliesen- und 
 Natursteinarbeiten

 Ofenbau 

 Ofen- und Schornstein-
 berechnungen

 Ersatzteile

R E C H T S A N W Ä L T E
Hartmut Lasse & Uwe Meisel
* M E R S E B U R G * Q U E R F U R T *

Hartmut Lasse
Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Arbeitsrecht

K O M P E T E N Z
AN IHRER SEITE

06268 Querfurt
Döcklitzer Tor 23
Tel.: 034771/4 40 71
Fax: 034771/2 37 44
ralasse@ralasse.de

06217 Merseburg
König-Heinrich-Str. 29
Tel.: 03461/41 51 16
Fax: 03461/21 41 44
Funk 0152/22 64 47 32

Immobilienbüro Petra Höhne
Siedlung 26, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf

www.hoehne-immobilien.de
Tel.: 034771-22870 Fax: 034771-24183
Mobil: 0172-3483149

Sie wollen Ihr Haus verkaufen? 
„Seit 33 Jahren Ihr Immobilienprofi in der Region“.
Wir erstellen Ihre Wertermittlung zeitnah, professionell, kostenlos und begleiten Sie
unkompliziert und rechtssicher bei dem Verkauf Ihrer Immobilie. 

Vereinbaren Sie einfach mit uns einen Termin.  



24H TELEFONISCH ERREICHBAR

034771-6210    0151-40409030

BESTATTUNGFACH-QUERFURT@GMX.DE

Bestattung Fach oHG
Friedhofstr. 12
06268 Querfurt

Küchen
Einbaugeräte
Wohnzimmer
Polstermöbel
Schlafzimmer
Matratzen
Klein- und
Einzelmöbel



Qualität ist unser Anspruch!

  

Göhritzer Str. 31 A 06268 Barnstädt Tel.: 034771/

E-Mail: info@metallbau-herrmann.eu www.metallbau-herrmann.eu

 Geländerbau  Treppenbau  Zaunbau
 Tore/Türen  Hoftore 

METALLBAU Herrmann

Gartenzaun mit Tür Treppe innen 

Die … Torbauer

Gartenzaun mit Tür Treppe innen 

Die … Torbauer

Eislebener Straße 55
06279 Farnstädt
Telefon +49 34776 629950
Mobil +49 172 2422622
info@kolb-energietechnik.de
www.kolb-energietechnik.de

M E I S T E R B E T R I E B

Produkte zum Wohlfühlen
Fenster
Haustüren
Wintergärten
Rollläden
Innentüren
Vordächer
Garagentore
Sonnenschutz
Insektenschutz

Arno-Reichmann-Str. 13 - 06268 Barnstädt
Telefon: 034771 - 6140

E-Mail: barnstaedt@tmp-online.de

und fachgerechte Montage auf Wunsch

Besuchen Sie unsere große Ausstellung

 

MARTIN

www.mw-fliesen-sanitaer.de

FLIESEN  UND 
FUßBODENTECHNIK

Klimaböden
Barrierefreier 
Umbau
Innenausbau

H

MEISTERBETRIEB SEIT 1999



3
info@baumaschinen-querfurt.de

wwww.baumaschinen-querfurt.de

3
Breite 70-86 cm
Bügel klappbar
Grabtiefe 1,76 m

Selbstabholung oder
Lieferung möglich. 

Beratungsstelle Alberstedt:
Dipl.-Betriebswirtin (FH) Claudia Warwel

Str. d. Freundschaft 18, 06279 Alberstedt
Tel. 034774/2 18 22

Sprechzeiten: freitags ab 10.00 Uhr und nach Vereinbarung

info@vlh.dewww.vlh.de

Kfz-Zulassungsdienst
WIR sind jetzt „Erika Löhning“!

Wir fahren täglich für Sie
zur Zulassungsstelle!

Kfz-Meisterbetrieb

Ihr Ansprechpartner im Gewerbegebiet Barnstädt
Arno-Reichmann-Straße 1  |  06268 Barnstädt
Tel.: 034771 / 44 23 4  |  Fax: 034771 / 44 23 6
www.autostein.com  |  info@autostein.com

 EU-Neuwagen
 Instandsetz. aller Pkw-Typen

 und leichter Lkw
 Dekra-Stützpunkt und AU
  Reifen - Kupplung - Bremse

  Elektrik- und Elektronikarbeiten
  Klimaanlagenservice
  Umrüst. Autogas / Autogastankst.
   

 An- und Ummeldungen
 Bearbeitung von Fahrzeugscheinen

 bei Verlust, Namens- oder Wohnortswechsel

 Bearbeitung von Führerscheinen
 Umtausch, Namensänderung, Verlängerung
 sowie internationaler Führerschein

 Stilllegung von Fahrzeugen

Nummernschildfertigung
(auch FUN-Schilder)



Querfurter Straße 36
06268 Ziegelroda

Telefon (034672) 951-0
Telefax (034672) 951-22

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

motorgeraetebeuthan@t-online.de

FORST-, GARTEN-, KOMMUNALGERÄTE

 
 

ZEIT FÜR
DRAUßEN.

MS 162 Benzin-Motorsäge
Damit Ihnen die Arbeit draußen leicht 
von der Hand geht,  bietet die 
neue Motorsäge 
hervorragende STIHL Qualität.

199 €

www.gesundheitsabo24.de

In 6, 12, 24 oder 36
gleichen Teilsum-
men: das geniale
Abo-System für
Ihre Gesundheit!

Bequem
zahlen
ohne
Zinsen!

Wir stehen für Ihre Fragen gern zur Verfügung.

Ab
sofort bei uns:

Gutschein für einen
kostenlosen Sehtest

gültig bis
31.03.2024

30 Jahre

Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen - Mitglied im Berufsverband

Schulstraße 21 | OT Stedten
06317 Seegebiet Mansfelder Land | Tel.034774/2 02 59

und dies bereits seit über 30 Jahren!
Bei uns sind Sie in guten Händen

HAUSKRANKENPFLEGE
EDITH WEISE&TÖCHTER GBR

Das Tagesstübchen 
 Tagsüber bestens versorgt - Abends wieder zu Hause

Wohnungen für Senioren in Stedten
 Kohlenweg 4 44 m2 und 53 m2 in einem sehr schönen

grünen Umfeld, auf Wunsch auch mit Betreuung

Bauunternehmen
Mario Höfer

hoefer.mario@web.de

0172 / 3744985
Gänsewinkel 8
06268 Obhausen

Bau- und
Modernisierung Putzarbeiten / Maurerarbeiten

Fliesenlegerarbeiten
Trockenbau
Sandstrahlarbeiten
Natursteinarbeiten
Innenausbau

rund um die Immobilie


